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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom Schleswig,  
       28. Januar 2016 
 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Stärkung der 
autochthonen Minderheiten 
hier: Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg  
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Lehnert, 
 
ich bedanke mich im Namen des Kreises Schleswig-Flensburg für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme zum o. a. Gesetzesentwurf.  
 
Nach Befassung des Hauptausschusses mit der Angelegenheit gibt der Kreis Schleswig-
Flensburg folgende Stellungnahme ab: 
 
Aus Sicht des Kreises Schleswig-Flensburg ist die im Entwurf vorgesehene Änderung des 
Landesverwaltungsgesetzes (§ 82 b Landesverwaltungsgesetz), nach der insbesondere An-
träge und Eingaben im Kreis Schleswig-Flensburg auch in dänischer Sprache gestellt wer-
den können, nicht erforderlich, außerdem würde dies zu einem Mehraufwand führen.  
 
Begründung: 
Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Stärkung der 
autochthonen Minderheiten ist u. a. vorgesehen, das Landesverwaltungsgesetz so zu än-
dern, dass zukünftig Anträge in dänischer Sprache abweichend von den Regelungen des § 
82 a I Landesverwaltungsgesetz („Die Amtssprache ist deutsch“) rechtsverbindlich gestellt 
werden können. Außerdem können danach Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Do-
kumente in dänischer Sprache vorgelegt werden. 
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Zudem erfolgt auf Kosten der Behörde eine Übersetzung, sofern die Behörde nicht über ei-
gene Sprachkenntnisse verfügt. 
 
Es gibt keinen Bedarf, die vorgesehene Verpflichtung des Kreises bzw. den entsprechenden 
Anspruch der Angehörigen der dänischen Minderheit zu schaffen. Die Minderheit ist integra-
ler Bestandteil der Gesellschaft im Kreis. Ihre Angehörigen sind daher der deutschen Spra-
che mächtig, die sie ja auch im allgemeinen gesellschaftlichen Leben – in der Nachbarschaft, 
beim Kaufmann, beim Arzt usw. – täglich verwenden.  
Im Übrigen muss berücksichtigt werden, dass es sich zum ganz überwiegenden Teil um 
deutsche Staatsbürger handelt.  
 
Die vorgesehene Regelung würde beim Kreis zu Mehraufwand führen, dies auch bei Einsatz 
eigener Kräfte, weil deren Arbeitskraft an anderer Stelle fehlte. Daher stünde dem Kreis ein 
Konnexitätsanspruch zu.  
 
Dies ist kein Widerspruch zu der Argumentation zum Bedarf (s. o.). Denn wenn auch kein 
Bedarf an der Schaffung einer solchen Regelung besteht, so würde deren Schaffung aber 
einen Bedarf bei den Angehörigen der dänischen Minderheit wecken. Wäre die Überset-
zungsleistung für sie auch nicht notwendig, ist davon auszugehen, dass doch eine Reihe von 
Anspruchsberechtigten sie einfordern. Damit ist ein Mehraufwand für den Kreis gegeben, 
wenn es zu der vorgesehenen Regelung kommt.  
 
 
Ein Konnexitätsanspruch scheidet auch nicht deswegen aus, weil die Landesverfassung 
Land und Kommunen zur Förderung der dänischen Minderheit verpflichtet. Denn bislang 
obliegt es den Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, über Art und Umfang der För-
derung selbst zu entscheiden. Die nunmehr vorgesehene Regelung führt allerdings zu einer 
konkreten Verpflichtung, die sich so nicht zwingend aus der Landesverfassung ergibt. Der 
aus ihr resultierende Mehraufwand ist somit vom Land auszugleichen.  
 
Ich verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Wolfgang Buschmann 
Landrat  
 
 




